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Ubersendung der Bieterfragen und Antworten, Stand 18.07.2025

Sehr geehrte Damen,

Sehr geehrte Herren,

im Sinne des Transparenzgebotes und aus Gleichbehandlungsgründen sind wir verpflichtet,
Fragen zu den Vergabeunterlagen in anonymisierter Form sowie unsere Antworten dazu allen

beteiligten Wettbewerbsteilnehmern bekannt zu machen.

Bezugnehmend auf o. g. Vergabeverfahren sind Bieterfragen eingegangen. In der Anlage dieses

Schreibens übersenden wir Ihnen und allen anderen potentiellen Bietern die bisher
eingegangenen Fragen und die seitens des Auftraggebers gegebenen Antworten.

Für weiterführende Erklärungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
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Tabelle 1

Journal für Bieterfragen und Antworten

Bieterfragen und Antworten

Nr.

1

Bezug

Dokument

Nr.

Seite, Kap.,

.Nr.

Biete r-Frage

(Fragetext)

Datum des

Eingangs
der Frage

Antwort der Vergabestelle Antwort

versandt

am

Ist unsere Annahme richtig, dass für das

Layer-1 Verschlüss&lungs-Verfahren eine

EU-Klassifizierung (Z.B. gemäß BSI

TR-02102. Kryptographische Verfahren)
für die Kriterien Nr. A2 und A3 akzeptiert
wird und eine BSI-Zulassung gemäß

Verschlusssache (VSA) nicht notwendig
ist?

18.07.2025 Ja, die Annahme ist richtig, 18.07.2025
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